
  

vlf
 

VEREIN LANDWIRTSCHAFTLICHER 
FACHSCHULABSOLVENTEN UND  
FORTSCHRITTLICHER BÄUERINNEN UND 
BAUERN HOCHRHEIN E.V. 
GARTENSTR. 7, 79761 WALDSHUT-TIENGEN  

  
 

Geschäftsstelle:  Landratsamt Waldshut -  Landwirtschaft, Gartenstraße, 7, 79761 Waldshut,  
  Tel.: 07751/865300, Fax: 07751/865399 

Vorstand: Otto Huber, Rotzingen 75, 79733 Görwihl, Tel. :07754/ 1058 

Bankverbindung: IBAN: DE52 6845 2290 0000 0060 31, SWIFT-BIC: SKHRDE6W, Sparkasse Hochrhein 

Rundschreiben  
November 2015 
 
 
Liebe Mitglieder, 

mit der vorliegenden Ausgabe des Rundschrei-
bens unterrichten wir Sie über aktuelle Themen 
und Termine. 
Dem Rundschreiben beigefügt ist der Veranstal-
tungskalender für den Winter 2015/16. Wir haben 
auch dieses Jahr wieder überregionale Veran-
staltungen und Termine anderer Organisationen 
mit aufgenommen.  
 

Wir informieren Sie über: 

  Seite 
1. Gemeinsamer Antrag 1 
2. Aktuelles aus Pflanzenbau und 

Pflanzenschutz 
2-3 

3. Aktuelles aus der Betriebswirtschaft 3-4 
4. Veranstaltungshinweise 4 
   

 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
L. Käppeler (Geschäftsführer)  
 
 
 
 
UNGEDULD IST EIN SCHNELLES 
PFERD,  
ABER EIN SCHLECHTER REITER.  
 

Gemeinsamer Antrag 

PR-Verpflichtung 
Die Begünstigten von MEPL III-
Förderprogrammen müssen Auflagen bezüglich 
Öffentlichkeitsarbeit (PR-Verpflichtung) einhalten.  
Bei Förderung von mehr als 10 000 €, z.B. bei 
Flächenmaßnahmen aus den Agrarumwelt-
programmen FAKT, LPR-A, AZL, UZW, müssen 
die Begünstigten eine Erläuterungstafel (siehe 
Bild) anbringen. 
 
Die Erläuterungstafel wird den Betreffenden im 
Zusammenhang mit dem Bewilligungsbescheid 
von Amtswegen zur Verfügung gestellt und ist 
zeitnah anzubringen. 
 
Die PR-Maßnahme soll das Engagement der 
Antragsteller für die nachhaltige Entwicklung von 
Ländlichem Raum, Landschaft und Landwirtschaft 
hervorheben. Nutzen Sie die Verpflichtung um 
Ihren Beitrag für Umwelt und Natur darzustellen. 

 
 
 



Aktuelles aus Pflanzenbau und Pflanzenschutz 
 
Fortbildungsveranstaltungen zur Sachkunde 
im Pflanzenschutz für Landwirte (kr) 
Nach dem aktuell gültigen Pflanzenschutzgesetz 
sind alle sachkundigen Personen verpflichtet, 
jeweils innerhalb eines Zeitraumes von drei 
Jahren an einer anerkannten Fort- oder Weiterbil-
dungsmaßnahme teilzunehmen, die mindestens 
vier Stunden dauern muss. Am 01.01.2016 
beginnt für alle „Altsachkundigen“ der zweite 
Fortbildungszeitraum. Das Landratsamt Waldshut 
-Landwirtschaftsamt- bietet daher im Winter 2016 
wieder Fortbildungen zur Sachkunde im 
Pflanzenschutz als zweiteilige Veranstaltungen 
an:  
Fortbildung Teil 1  
„Aktuelles aus dem Pflanzenbau“ 
Mittwoch, 13.01.2016 - 20:00 Uhr 
 Grießen, Gasthaus „Brauerei“  
Montag, 18.01.2016 - 20:00 Uhr 
 Rüßwihl, Gasthof „Lamm“ 
Mittwoch, 20.01.2016 - 20:00 Uhr 
 Weizen, Gasthaus „Zum Kreuz“ 
Mittwoch, 17.02.2016 - 20:00 Uhr 
 Birkendorf, Gasthaus „Zur Post“ 
 
Fortbildung Teil 2 – „Pflanzenschutz im 
Ackerbau und Grünland“ 
Freitag, 12.02.2016 - 13:30 Uhr 
Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben 
 
Für die Veranstaltung am 12.02.2016 haben wir 
zwei Referenten eingeladen. Herr Prof. Dr. Martin 
Elsäßer von der LAZBW in Aulendorf wird über 
das Thema „Pflanzenschutz im Grünland – Un-
kräuter vermeiden, Giftpflanzen bekämpfen“  
informieren. Unkräuter und Ungräser können den 
Futterwert von Grünlandaufwüchsen erheblich 
mindern. Grünlandaufwüchse mit Giftpflanzen wie 
z. B. Jakobskreuzkraut oder Herbstzeitlose kön-
nen sogar häufig nicht mehr verfüttert werden. 
Wie Sie die wichtigsten Unkräuter und 
Giftpflanzen im Grünland erkennen und mit 
welchen Maßnahmen Sie diese Pflanzen nach-
haltig bekämpfen können, wird Herr Prof. Dr. 
Elsäßer erläutern. Weiterer Referent ist Herr 
Dr. Folkert Bauer von der BASF zum Thema 
„Pflanzenschutz und Gewässerschutz“ . Er wird 
in seinem Vortrag vor allem darauf eingehen, wie 
Pflanzenschutzmittel in Gewässer gelangen 
können und Empfehlungen geben, wie diese 
Einträge vermieden bzw. vermindert werden 
können.  
 
Für die Fortbildungen ist aus organisatorischen 
Gründen eine vorherige Anmeldung bis spä-
testens einen Tag vor Veranstaltungsbeginn 
zwingend erforderlich . Auf unserer Homepage 
unter: https://www.landwirtschaft-
bw.info/pb/MLR.ULBWT,Lde/Startseite/Service/Ve
ranstaltungskalender haben Sie die Möglichkeit 

sich online anzumelden. Wählen Sie einfach im 
Veranstaltungskalender die gewünschte 
Veranstaltung aus, klicken Sie die Schaltfläche 
„Online anmelden“ an und füllen Sie das 
Anmeldeformular aus. Alternativ ist auch eine 
telefonische Anmeldung unter 07751/86-5301 mit 
Angabe von Veranstaltungstermin, Name, 
Vorname, Anschrift und Geburtsdatum möglich. 
Bei Teilnahme an beiden Veranstaltungen 
(Fortbildung Teil 1 und 2) wird vom Landwirt-
schaftsamt eine Teilnahmebescheinigung 
ausgestellt. 
 
Ausbringung von Wirtschaftsdüngern im 
Herbst 
Die Düngeverordnung wird zurzeit novelliert. Noch 
gilt aber die bisherige Düngeverordnung, d. h. die 
Sperrfrist für die Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern mit einem wesentlichen Ge-
halt an verfügbarem Stickstoff auf Ackerland 
beginnt am 1.11 und endet am 31.01. Auf 
Grünland beginnt die Sperrfrist am 15.11 und 
endet ebenfalls am 31.01. 
 
Wichtige Regelungen nach SchALVO in 
Problem - und Sanierungsgebieten (kh) 

SchALVO-Hinweise nach der Ernte  
Nachdem die Felder gedroschen worden sind, sei 
nochmals an die wichtigsten Bestimmungen der  
SchALVO erinnert, die jetzt in den Problem- und 
Sanierungs-Wasserschutzgebieten des Kreises 
aktuell anstehen: 

Bodenbearbeitung und Fruchtfolgen: 
Die Bodenbearbeitung wird nach Kulturen mit 
stickstoffreichen Ernteresten eingeschränkt. Soll 
nach Raps, Kartoffeln, Leguminosen, Gemüse, 
Rüben und Mais eine Winterung angebaut 
werden, so muss diese in Mulch- oder Direktsaat 
bestellt werden. Es darf nicht gepflügt werden. Die 
gesamte Bodenbearbeitung sollte eingeschränkt 
werden (möglichst flach und möglichst wenig). 

Nach Körnererbsen darf kein Wintergetreide 
folgen, es muss Winterraps oder eine winterharte 
Zwischenfrucht angebaut werden. Nach 
Ackerbohnen ist nur eine winterharte 
Zwischenfrucht (Untersaat) mit nachfolgender 
Sommerung zulässig. 

Begrünung: 
Wenn keine Winterung folgt, müssen alle Felder 
baldmöglichst mit einer schnell-wachsenden, 
stickstoffzehrenden Zwischenfrucht begrünt 
werden.  
Ausfallgetreide ist keine Begrünung!! 
Eine Einarbeitung von abfrierender Begrünung 
darf in Problemgebieten in Höhenlagen unterhalb 
von 300 m und über 300 m auf B-Böden ab dem 
1. Dezember erfolgen. 
Eine gleichzeitige Anerkennung als öVF ist unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich. 
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Wirtschaftsdünger: 
Gülleausbringung nach der Ernte ist möglich:  
• zu Winterraps    (bis 15. September)  
• zu Wintergerste  (zur Saat)  
• zu abfrierenden Zwischenfrüchten nur, wenn das  
  Getreidestroh auf der Fläche verblieben ist (zur  
  Strohrotte/Saat der ZF)  
• zu winterharten Zwischenfrüchten (bis  
  15. September)  
• auf Dauergrünland (bis 30. Oktober) 
Wird das Stroh abgefahren und werden 
abfrierende Zwischenfrüchte (Senf, Phacelia u.a.) 
angebaut, darf keine Gülle ausgebracht werden!! 
Für Winterweizen, Roggen, Triticale besteht im 
Herbst ebenfalls ein Gülleausbringungsverbot. 

Festmistausbringung  nach der Ernte ist möglich: 
• zur Saat von Wintergerste und Winterraps  
• zu winterharten Zwischenfrüchten 
• Eine Lockerung der SchALVO ermöglicht seit 

2002 auch die Festmistausbringung zu 
abfrierenden Zwischenfrüchten ohne 
Strohdüngung, dies jedoch nur auf den weniger 
auswaschungsgefährdeten B-Böden. 

• Zu Winterweizen, Roggen und Triticale ist im 
Herbst keine Düngung erlaubt . 

• Eine vorgezogene Festmistausbringung ist in 
Problemgebieten ab dem 1.Dezember auf  
Wintergetreide sowie auf Flächen mit geplantem 
Anbau von frühen Sommerungen möglich, 
sofern diese nicht nach Kartoffeln oder N-
reichen Ernteresten (wie z. B. Raps, Gemüse, 
Rüben, Leguminosen) angebaut werden!!!  

Aufgeführt wurden hier nur Gülle/Festmist-
Bestimmungen für B-Böden. Für die 
auswaschungsgefährdeten A-Böden gelten zum 
Teil weitere Einschränkungen.  

Weitere Bestimmungen und Informationen 
entnehmen Sie dem Merkblatt SchALVO. Weitere 
Auskünfte erteilt am Landwirtschaftsamt Waldshut 
Frau Haupka, Tel.: 07751/86-5317.  
 
Einladung zur Feldbegehung Zwischenfrucht-

mischungen 

Landesweit werden derzeit vor dem Hintergrund 
öVF, FAKT und Wasserschutz verschiedene 
Zwischenfruchtmischungen gegenübergestellt.  

Daher möchten wir Sie herzlich am 30.10.2015 
um 15 Uhr zur Feldbegehung  Zwischenfrucht-
mischungen einladen. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

Ort: Betrieb Büche, Lindenbergstr. 23, Stühlingen-
Lausheim (Fläche hinter dem Hof) 

Ansprechpartner: Landwirtschaftsamt Waldshut, 
Frau Haupka (07751/86-5317), 
katrin.haupka@landkreis-waldshut.de 

(Bitte beachten: Bei starkem Regen- oder 
Schneefall kann die Feldbegehung kurzfristig 
abgesagt werden) 

 
Jakobskreuzkraut beachten! 

Das Jakobskreuzkraut ist für Tiere, vor allem für 
Pferde und alle Wiederkäuer giftig und darf 
deshalb als Grünfutter, Silage oder Heu nicht 
verfüttert werden. Es wächst bevorzugt auf 
extensiv bewirtschafteten Flächen, zum Beispiel 
auf Standweiden mit lückigem Bestand. 
Gleichermaßen trifft man es auch an eher 
trockenen bis mittelfeuchten Standorten sowie an 
Böschungen und Feldrainen an. Jakobskreuzkraut 
gehört zur Familie der Korbblütler. Aus der im Juni 
gebildeten, vollgelben Blüte bilden sich tausende 
flugfähiger Samen, die zur schnellen Vermehrung 
führen können. 
Beim Zerreiben der Blätter wird ein 
unangenehmer Geruch frei, der Stängel ist kantig 
gerillt. Eine nachhaltige Bekämpfung erfolgt am 
Besten durch Abmähen oder evtl. Ausstechen vor 
der Blüte um das Versamen zu verhindern. Im 
Übrigen beugt eine dichte Grasnarbe der 
Ansiedlung am besten vor. 
Neben dem Jakobskreuzkraut gibt es noch 
weitere für Raufutterfresser giftige 
Kreuzkrautarten (Wasserkreuzkraut, 
raukenblättriges Kreuzkraut).  
Nähere Infos beim Landwirtschaftsamt oder im 
Internet unter www.ak-kreuzkraut.de  
 
 
Aktuelles aus der Betriebswirtschaft 

Eckpunkte zur LPR D-1 Förderung 
(„kleines AFP“) 

Was wird gefördert? Errichtung, Erwerb oder 
Modernisierung von unbeweglichem Vermögen, 
Kauf von neuen technischen Anlagen der 
Innenwirtschaft, Kauf von neuen 
Hangspezialmaschinen. Investitionen müssen im 
direkten oder indirekten Zusammenhang mit der 
Erhaltung der heimischen Kulturlandschaft 
stehen. 
Was ist von der Förderung ausgeschlossen? 
Maschinen oder Geräte, wenn diese auf Flächen 
zum Einsatz kommen, auf denen LPR-
Maßnahmen nach Teil A oder B anhand Anhang 1 
B gefördert werden. 
Fördervoraussetzungen: 
• Fachliche Fähigkeit 
• Standardoutput max. 80.000 € 
• differenzierte Planungsrechnung oder 

Investitionskonzept 
• Zuwendungsfähiges Investitionsvolumen von 

mind. 20.000 € bis max. 200.000 €. 
• Erfüllung der besonderen Anforderungen an den 

Umwelt- und Klimaschutz 
Die Maßnahme kann von einem qualifizierten 
Betreuer begleitet werden. Die Betreuerkosten 
sind Bestandteil des Investitionsvolumens. 
Wer wird gefördert? Natürliche und juristische 
Personen, die ein landwirtschaftliches 
Unternehmen bewirtschaften, dessen 
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Umsatzerlöse mindestens zu 25 % aus der Bo-
denbewirtschaftung oder der bodengebundenen 
Tierhaltung erzielt werden. 
Bewilligungsstelle ist das Regierungspräsidium 
Freiburg. Anträge  können entweder über das 
Landwirtschaftsamt Waldshut oder direkt beim 
Regierungspräsidium einge-reicht werden. 
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung: Bei 
Erfüllung der Basisanforderungen beträgt der 
Zuschuss 20 %. Werden die Anforderungen an 
eine besonders tiergerechte Haltung erfüllt 
(Premiumförderung), wird ein Zuschuss in Höhe 
von 40 % gewährt. Abweichend davon werden 
Stallbauten für Rinder mit einem Zuschuss in 
Höhe von 30 % gefördert. 
Zweckbindungsfrist: 
• Gebäude: zwölf Jahre, ab dem folgenden Jahr 

der letzten Auszahlung 
• Maschinen, Fahrzeuge, technische Ein-

richtungen und Geräte: fünf Jahre, ab dem 
folgenden Jahr der letzten Auszahlung 

Wie immer gilt: Man darf vor der Bewilligung 
nicht mit dem Vorhaben beginnen und man 
muss genügend Zeit einplanen bis gebaut 
werden darf.  
Für eine Vorprüfung durch das Land-
wirtschaftsamt werden folgende Unterlagen 
benötigt: 
• Kurze Beschreibung zum Vorhaben mit Angaben 

zum Ist- und Ziel-Betrieb 
• Falls vorhanden die letzten 2 – 3 Jahres-

abschlüsse 
• Die Einkommenssteuerbescheide der letzten 

3 Jahre 
• Eine Verbindlichkeitenliste 
• Gesellschaftsvertrag bei Personengesellschaften 

und Kooperationen 
Weitere Informationen unter www.landwirtschaft-
bw.de oder bei Fr. Kircher (Tel.: 07751/86-5328) 
 

Bürgschaftsprogramm für die regionale 
Landwirtschaft 

Seit Oktober läuft ein neues „Agrar-
Bürgschaftsprogramm“, welches von 
Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft in 
Anspruch genommen werden kann.  
Das Bürgschaftsprogramm kann ausschließlich 
für Investitionen in Anspruch genommen werden. 
Darlehen zur Finanzierung von Betriebsmitteln 
oder Liquiditätsengpässen können nicht durch die 
Bürgschaften abgesichert werden. 
Bedauerlicherweise können die Agrar-
Bürgschaften nicht mit dem 
Agrarinvestitionsprogramm kombiniert werden.  
Die Antragsstellung erfolgt über die Hausbank. 
Die Unternehmer stellen ihre geplante Investition 
der Hausbank vor. Diese fordert das Geld bei der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank und der L-Bank 
an. Bestehende Unternehmen und Nachfolger 
erhalten maximal 1 Million € Kredit, 
Existenzgründer maximal 500.000 €.  

Bürgschaftsanträge sowie detaillierte 
Bürgschaftsbestimmungen zu den Agrar-
Bürgschaften erhalten Sie unter www.agrar-
buergschaft.de und www.rentenbank.de . 
 
 
Veranstaltungshinweise 

V L F -- B u n d e s s e m i n a r  für  
Pensionspferdehalter - 

Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Nach-
haltigkeit des Betriebszweigs Pensionspferde-
haltung 

Dienstag, 26.01. - Freitag, 29.01. 2016 

DEULA Warendorf, Dr.-Rau-Allee 71, 48231 
Warendorf 

Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt. 
Seminarplätze werden nach Eingangsdatum der 
Anmeldung vergeben. Die Anmeldung wird nur 
berücksichtigt, wenn eine Anzahlung von 100 € 
auf die Seminargebühr überwiesen wurde. 
Anmeldeformulare gibt es am LWA Waldshut. Die 
Seminargebühr einschl. Tagungsgetränke, 
Mittags- und Abendverpflegung, Exkursion und 
Dozentenhonorare beträgt 300 €. Bei Abmeldung 
vom Seminar wird die angezahlte Seminargebühr 
nur erstattet, wenn der freigemachte Seminarplatz 
neu vergeben werden kann. Sollte die Mindest-
teilnehmerzahl von 40 nicht erreicht werden, 
behält sich der vlf vor, die Maßnahme nicht 
durchzuführen. 

Übernachtungskosten sind in der Seminargebühr 
nicht enthalten. Teilnehmer/innen buchen das 
gewünschte Hotel bitte selbst. Ein 
Hotelverzeichnis kann übersandt werden. 
Anmeldungen an: Landesverband für 
landwirtschaftliche Fachbildung NRW e.V. 
Postfach 5980, 48135 Münster 
Tel.: 0251 2376 306 o. 2376 294 
Fax: 0251 2376 419 
E-Mail: Bernhard.Halbuer@lwk.nrw.de  

„Neue Richtlinien zur Lagerung von Gülle, 
Jauche, Silagesickersaft“ 

veranstaltet von der ALB Baden-Württemberg e.V. 

am Donnerstag, den 26. November 2015 

um 9.30 Uhr im Hotel Gasthof Hirsch  
Alte Landstraße 1 
89155 Erbach – Dellmensingen 
Tel. 07305 956680 

Anmeldung an ALB Baden-Württemberg 
Postfach 72 01 70 
D-70577 Stuttgart: bis zum 20. November 2015 
Tel. 0711 / 459-22501 Fax : 0711 / 459-22760 
albbawue@uni-hohenheim.de  

Tagungsgebühr (bitte vor Ort begleichen): 
Einschließlich Unterlagen 40 € 
ALB-Mitglieder 30 € 


